
haben das Recht zur Pflege ihrer Muttersprache und Kultur. Die Aus
übung dieses Rechts wird vom Staat gefördert.

KAPITEL 2

Betriebe, Städte und Gemeinden in der sozialistischen Gesellschaft

Artikel 40
Betriebe, Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände sind eigenverantwort
liche Gemeinschaften, in denen die Bürger arbeiten und ihre gesellschaft
lichen Verhältnisse gestalten. Sie sichern die Wahrnehmung der Grundrechte 
der Bürger, die wirksame Verbindung der persönlichen mit den gesellschaft
lichen Interessen sowie ein vielfältiges gesellschaftlich-politisches und kul
turell-geistiges Leben. Sie stehen unter dem Schutz der Verfassung. Eingriffe 
in ihre Rechte können nur auf der Grundlage von Gesetzen erfolgen.

Artikel 41

(1) Im Betrieb, dessen Tätigkeit die Grundlage für die Schaffung und Meh
rung des gesellschaftlichen Reichtums ist, wirken die Werktätigen unmittel
bar und mit Hilfe ihrer gewählten Organe an der Leitung mit. Näheres regeln 
Gesetze oder Statuten.
(2) Zur Erhöhung der gesellschaftlichen Produktivität können von den staat
lichen Organen, den Betrieben und Genossenschaften Vereinigungen und 
Gesellschaften gebildet sowie .andere Formen der kooperativen Zusammen
arbeit entwickelt werden.

Artikel 42
(1) Die Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände der Deutschen Demokra
tischen Republik gestalten die notwendigen Bedingungen für eine ständig 
bessere Befriedigung der materiellen, sozialen, kulturellen und sonstigen ge
meinsamen Bedürfnisse der Bürger. Alle Bürger nehmen daran durch die 
Ausübung ihrer politischen Rechte teil.
(2) Die Verantwortung für die Verwirklichung der gesellschaftlichen Funk
tion der Städte und Gemeinden obliegt den von den Bürgern gewählten 
Volksvertretungen. Sie entscheiden eigenverantwortlich auf der Grundlage 
der Gesetze über ihre Angelegenheiten. Sie tragen die Verantwortung für die 
rationelle Nutzung aller Werte des Volksvermögens, über die sie verfügen.

KAPITEL 3

Die Gewerkschaften und ihre Rechte

Artikel 43
(1) Die freien Gewerkschaften, vereinigt im Freien Deutschen Gewerkschafts- 
bund, sind die umfassende Klassenorganisation der Arbeiter, Angestellten 
und der sozialistischen Intelligenz. Sie wahren deren Interessen durch um
fassende Mitbestimmung in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.
(2) Die Gewerkschaften sind unabhängig. Niemand darf sie in ihrer Tätigkeit 
einschränken oder behindern.
(3) Die Gewerkschaften nehmen durch die Tätigkeit ihrer Organisationen und 
Organe, durch ihre Vertreter in den gewählten staatlichen Machtorganen und 
durch ihre Vorschläge an die Staats- und Wirtschaftsorgane an der Lösung

455 der Aufgaben im entwickelten gesellschaftlichen System des Sozialismus, der


